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Wer ist die e-systems?

• International tätige Unternehmensfamilie mit Sitz in Hamburg
• Erfahrung seit 2005
• über 100 Mitarbeiter unterstützen mehr als 7.000 Hersteller 
• Beratung in den wichtigsten Europäischen Sprachen und Chinesisch

Beratungsunternehmen und 
Dienstleister für die abfallrechtliche 
Produktverantwortung: 
• Elektrogeräte
• Batterien
• Verpackungen 
• Handelsrücknahme

Stellung des Bevollmächtigten für: 
• Elektrogeräte 
• Batterien
• Verpackungen 
• Produktsicherheit 
• sowie EPREL

Berater & Dienstleister zur Sicherstellung 
der Marktfähigkeit:
• Produkt Compliance 

(Non-Food Bereich)
• Produktkennzeichnung
• CE- und UKCA-Erklärungen
• Legal Monitoring
• Lieferketten- und 

Nachhaltigkeitsmanagement
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… nur ein Auszug der e-systems-Lösungen

*Analysegrundlage NSR/LVD 2014/35/EU CENELEC Guide 32:2014 u.a. (auszugsweise Betrachtung)

Registerservice für 
WEEE, BattRL, 

VerpackRL, EPREL, 
SCIP in über 30 

Ländern

Rücknahmesysteme 
für Verpackungen, 
Batterien, Elektro-

geräte B2B und B2C

Erstellung von 
Marktfähigkeits-

berichten 
Risikoanalysen, DoC, 

u.v.m.

Bevollmächtigten-
und 

Drittbeauftragungs-
service

Legal Monitoring Reparieren, Labeln 
und Vernichtung von 

Produkten

Kundenportal mit 
Upload-, 

Schnittstellen- und 
Erinnerungsfunktion 

(u.v.m.)

Beauftragung von 
Laboren, Inspektoren 

und Auditoren

Übernahme der 
Behörden- und 

Lieferanten-
kommunikation

Internat. Compliance-
Unterstützung in über 

10 Sprachen

Nachhaltigkeits- und 
Lieferketten-
management

Schulungen (auch 
Inhouse), Seminare, 

Webinare
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Die behandelten Konformitätszeichen
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Konformitätszeichen als Ausdruck zur Einhaltung von 
Harmonisierungsrechtsvorschriften
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Begrifflichkeiten?

• CE-Kennzeichnung, CE-Zeichen, CE oder CE marking

Räumliche Geltungsbereiche für
Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU
(unvollständig)?

• Mitgliedstaaten der EU und z.B. Guadeloupe,
Martinique, Azoren, etc.

• EWR-EFTA-Staaten Island, Lichtenstein Norwegen

• Türkei (bestimmte Produktvorschriften – insb. CE)*

• Nordirland (Protokoll zu Irland/Nordirland des
Austrittsabkommens)

• Guadeloupe, Martinique, Azoren, etc.

• Schweiz (Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung
von Konformitätsbewertungen)

• Vereinigtes Königreich Großbritannien?

Warum Konformitätszeichen?

• Einheitliche technische und formale
Anforderungen für alle EU/EWR Mitgliedstaaten
beseitigen/ reduzieren Handelshemmnisse

Wann Konformitätszeichen?

• Konformitätszeichen immer dann – und nur dann,
wenn mindestens in einer Richtlinie oder
Verordnung (25 Richtlinien zur CE-
Kennzeichnung) die Anbringung des Zeichens
durch den Hersteller gefordert ist.

Was sagt das Konformitätszeichen?

• Ein Konformitätszeichen auf einem Produkt ist die
symbolisierte Zusage eines Herstellers, dass sein
Produkt den zutreffenden Anforderungen des
Geltungsbereiches (z.B. EU, UK oder NI)
entspricht.



Die unterschiedlichen Wirtschaftsakteure und ihre Rollen

6

• Hersteller ist in der Regel der tatsächliche Produzent eines Produktes. Ein Importeur kann zum Hersteller 
werden, wenn er Produkte unter eigenem Namen und eigener Marke importiert. Hersteller müssen dafür 
sorgen, dass Produkte mit allen anzuwendenden Sicherheitsanforderungen übereinstimmen. Der Hersteller 
muss eine DoC erstellen und die Produktkennzeichnung vornehmen, technische Dokumente erstellen und 
10 Jahre bereithalten, etc.

Quelle: BEIS – Department for
Business, Energy & Industrial 
Strategy

• Ein Bevollmächtigter wird vom Hersteller schriftlich beauftragt, bestimmte Aufgaben in Vertretung des 
Herstellers zu übernehmen. Wenn ein Bevollmächtigter ein Produkt importiert, dann übernimmt er auch die 
Verpflichtungen des Importeurs. Der Bevollmächtigte muss in GB ansässig sein. 

• Die Verpflichtungen des Importeurs bauen auf den Verpflichtungen der Hersteller und der Bevollmächtigten 
auf. Der Importeur hat eine Prüfpflicht, dass die von ihm importierten Produkte den rechtlichen 
Bestimmungen entsprechen. Zusätzlich trifft den Importeur eine Informationspflicht. Der Importeur muss auf 
dem Produkt genannt sein, sofern nicht anderslautende Regeln zu bestimmten Produkten bestehen.

• Im Gegensatz zum Hersteller und Importeur ist ein Händler eine Person, die Produkte auf dem britischen 
Markt zur Verfügung stellt. Bringt ein Händler ein Produkt von außerhalb in den britischen Markt, wird er zum 
Importeur. Der Händler hat sich davon zu überzeugen, dass der Hersteller (ggf. auch der Importeur) seinen 
Pflichten nachgekommen ist. Zusätzlich treffen den Händler Informationspflichten, wenn er Kenntnis davon 
bekommen hat, dass ein Produkt nicht marktfähig ist.  
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In welchen Fällen ist es sinnvoll einen Bevollmächtigten zu 
bestellen?
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Es ist sinnvoll einen Bevollmächtigten einzusetzen, wenn
• …ich eine UKCA-Erklärung für mein Produkt erstellen muss/will

• …ich einem Importeur nicht alle technischen Dokumente zur Verfügung stellen möchte

• …ich einen Importeur oder Händler nicht in die Situation bringen möchte, sich mit 
den Marktüberwachungsbehörden auseinandersetzen zu müssen

• …ich im Falle des Fernabsatzhandels keine Adresse eines Importeures oder 
mehrerer Importeure auf dem Produkt haben möchte 

• …ich es als Verkaufsargument nutzen möchte, dass ein Importeur oder Händler 
sich nicht mit den rechtlichen Verantwortungen auseinandersetzen möchte



Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (01.02.2020)
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Im Austrittsabkommen sind bestimmte Trennungsbestimmungen für gewerbliche
Produkte vorgesehen. Nach Artikel 41 des Austrittsabkommens darf eine
vorhandene und individuell identifizierbare Ware, die vor Ablauf des
Übergangszeitraums (31. Dezember 2020) in der EU oder im Vereinigten Königreich
rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde, weiterhin auf dem Markt der EU und des
Vereinigten Königreichs angeboten werden und auf beiden Märkten im freien
Verkehr verbleiben, bis sie ihren Endnutzer erreicht. Sofern das anwendbare
Unionsrecht dies vorsieht, dürfen solche Waren auch in der EU oder im Vereinigten
Königreich in Betrieb genommen werden.

Protokoll zu Irland/Nordirland:

• Produkte, die in Nordirland in Verkehr gebracht werden, müssen den geltenden 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entsprechen,

• ein in Nordirland hergestelltes und in die EU versandtes Produkt ist für die 
Zwecke der Kennzeichnung und Identifizierung von Wirtschaftsakteuren und 
verantwortlichen Personen kein eingeführtes Produkt… (Quelle: BlueGuide 2020)
>>>> Regelungen gelten über den 31.12.2020 hinaus <<<<



Umsetzungsfristen zur UKCA-Kennzeichnung
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Gegenwart:
Die Nutzung der UKCA-
Kennzeichnung ist 
möglich.

bis 31.12.2024:
Sie können in den 
meisten Fällen die CE-
Kennzeichnung 
verwenden, während Sie 
sich auf die UKCA-
Kennzeichnung 
vorbereiten.

nach 31.12.2024:
Die Nutzung der UKCA-
Kennzeichnung ist 
notwendig für die meisten 
Produkte in GB.

bis 31.12.2027:
Die UKCA-
Kennzeichnung und die 
Angaben zum Importeur 
können über ein 
Klebeetikett oder im 
Begleitdokument erfolgen. 

nach 31.12.2027:
Die UKCA-Kennzeichnung und 
die Angaben zum Importeur muss 
direkt auf dem Produkt erfolgen, 
sofern nichts anderslautendes 
erlaubt ist.

Quelle: BEIS – Department for
Business, Energy & Industrial 
Strategy

*

?
Am 01.08.2023 kündigte die 
britische Regierung (Dept. 
for Business and Trade) an, 
dass das CE-Zeichen auf 
unbeschränkte Zeit weiter 
als Konformitätszeichen für 
den britischen Markt 
zugelassen sein soll.

https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-extension-of-ce-mark-recognition-for-businesses


Aktueller Stand zur Gültigkeit CE in UK
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Die Harmonisierungsrechtsvorschriften
der Union gelten für die EU-
Mitgliedstaaten und bestimmte
europäische Gebiete nach Maßgabe der
im Beitrittsvertrag der entsprechenden
Mitgliedstaaten getroffenen
Regelungen. (BlueGuide 2022)

Ein MRA (mutual recognition
agreement) (Pharmazeutische Produkte
/Medizinprodukte) existiert zwischen
der EU und UK derzeit nicht und ist auch
mittelfristig nicht in Aussicht. MRAs sind
Handelsabkommen, die darauf abzielen,
den Marktzugang zu erleichtern und eine
stärkere internationale Harmonisierung
der Konformitätsstandards zu fördern
und gleichzeitig die Sicherheit der
Verbraucher zu schützen.



Unsicherheiten bei den 
Übergangsfristen
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• weitere Übergangsfrist bis 
31.12.2024

• unbeschränkte Akzeptanz des 
CE-Zeichens

Quelle: Using the UKNI 
marking - GOV.UK 
(www.gov.uk)

• Haben Hersteller mit Sitz in UK auch zukünftig 
Wahlfreiheit zur Nutzung CE oder UKCA für 
Waren mit dem Zielland UK?

• Wie stellt die britische Regierung zukünftig 
sicher, dass EU- und UK-Recht zukünftig sicher 
synchronisiert werden?

• etc.

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking


Anwendbarkeit der unbegrenzten Verlängerung 
des CE-Zeichens in GB
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Die unbegrenzte Verlängerung soll gelten für folgende Produkte:

• toys
• pyrotechnics
• recreational craft and personal watercraft
• simple pressure vessels
• electromagnetic compatibility
• non-automatic weighing instruments
• measuring instruments
• measuring container bottles
• aerosols
• low voltage electrical equipment

• lifts
• equipment for potentially explosive 

atmospheres (UKEX)
• radio equipment
• pressure equipment
• personal protective equipment (PPE)
• gas appliances
• machinery
• equipment for use outdoors
Hinweis: Diese Übergangsmaßnahmen gelten nicht für 
Bauprodukte, ortsbewegliche Druckerzeugnisse und 
Medizinprodukte, Seilbahnen, Schiffsausrüstung und 
Bahnprodukte.



Exkurs: Das RoHS-Problem als Ausdruck der nicht konsistenten 
Regelungen
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Zeitlich unbegrenzte Verlängerung der 
Anerkennung CE in Großbritannien mit 
Ausnahmetatbestand für RoHS*

RoHS: „From 1 January 2025, all EEE placed 
on the GB market must be marked with the 
UKCA marking,…”
„Read further informations on the use of the
UKCA mark an the cases in which CE marking
may continue to be used until 31.12.2024“**

Quellen:
* Using the UKCA marking - GOV.UK (www.gov.uk)
** Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (as 
amended): Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

RoHS: Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment Regulations

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking
https://www.gov.uk/government/publications/restriction-of-hazardous-substances-rohs-regulations/restriction-of-the-use-of-certain-hazardous-substances-in-electrical-and-electronic-equipment-regulations-2012-as-amended-great-britain


Fazit
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• Aus Sicht der in der EU ansässigen Unternehmen ist 
die zeitlich unbegrenzte Anerkennung CE in UK als 
positiv zu betrachten.

…aber:

• Es fehlt in einzelnen Bereichen noch an exakteren 
Ausgestaltungen und Formulierungen, um 
Rechtssicherheit zu schaffen (Beispiel RoHS).

• Mit schnell fortschreitenden 
Gesetzgebungsprozessen in der EU und langsam 
fortschreitender Gesetzgebungen in GB (teils anderer 
Fokus), driften die Anforderungen an Produkte 
auseinander (Bsp. BattVO, ProdSG, etc.)

• Es fehlt an Abkommen zwischen der EU und GB 
(Bsp. Safety Gate und MRA)



Haben Sie noch
Fragen?

?
trade-e-bility GmbH
Schlossstr. 8 d-e
22041 Hamburg
Deutschland

Office: +4940750687300
beratung@trade-e-bility.de
www.trade-e-bility.de|.com

trade-e-bility GmbH
Oliver Friedrichs
CEO

Office: +4940750687-107
friedrichs@trade-e-bility.de
www.trade-e-bility.de|.com



Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Unser Angebot an Sie: Infos und News

Das Webinar hat Ihnen gefallen? Informieren Sie sich über unsere weiteren 
Seminare und Webinare:
www.trade-e-bility.de/academy/
www.take-e-way.de/academy/

Kein Event und keine News verpassen? Folgen Sie uns in den Social Media! 
Infos zu unseren Kanälen auf unserer Website: 
www.trade-e-bility.de/social-media/
www.take-e-way.de/social-media/

Um immer über aktuelle Gesetzesänderungen informiert zu bleiben, empfehlen 
wir Ihnen das Abonnement unseres Newsletters (DE/ENG):
www.trade-e-bility.de/news/newsletter/
www.take-e-way.de/news/newsletter/
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